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Art und Maß der baulichen Nutzung

Allgemeine Wohngebiete WA-1 / WA-2

0,3/0,4 Grundflächenzahl GRZ

Baugrenze

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches

Sonstige Planzeichen

I+D

max. 1 Vollgeschoss + Dach-/Vollgeschoss zulässig

Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung

von Boden, Natur und Landschaft

Verkehrsflächen

Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung: 'Fuß-/ Radweg'

o offene Bauweise

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung

Fläche zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern

Bauweise, Baugrenzen

0,5/0,8 Geschossflächenzahl GFZ

Erhaltung Einzelbaum

F

Straßenverkehrsfläche

Straßenbegrenzungslinie

Fläche für Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen

II

max. 2 Vollgeschosse zulässig

GHges.

max. zulässige Gesamthöhe von Gebäuden

ED

nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig

Grünflächen

öffentliche Grünfläche mit Zweckbestimmung:

Gebietseingrünung
Parkanlage Kinderspielplatz

Fläche zur Erhaltung von Bäumen und Sträuchern

'Fuß-/ Radweg'                        'öffentliche Stellplätze'             

Baumstandort

Anpflanzung Einzelbaum
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Planzeichenerklärung

gemäß Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I Seite 58),

zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802)

Planzeichnung
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